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UNTERSTÜTZUNGSVERTRAG

abgeschlossen zwischen 

 (im folgenden unterstützte Person genannt) 

und 

dem Grün-Alternativen Verein zur Unterstützung von BürgerInnen-Initiativen, Parlament, 1017 Wien (im folgenden BIV genannt). 

1.
Problembeschreibung und Vorhaben der unterstützten Person:

2.
Verfahrensdefinition

2.1.
Art des Verfahrens

2.2.
Stellung der unterstützten Person in diesem Verfahren:

2.3.
Stand des Verfahrens:

2.4.
Voraussichtliche weitere Verfahrenschritte:

2.5.
Vertretung im Verfahren:

2.6. Voraussichtliche Kosten:

3.
Unterstützungsrahmen

Die Höhe des Unterstützungsrahmens wird mit 

festgelegt. Innerhalb dieses Unterstützungsrahmens wird der BIV der unterstützten Person Kosten nur in Höhe von Original-Belegen im Zusammenhang mit dem Verfahren ersetzen. Als ersatzfähige Kosten werden vereinbart:

Kosten anderer Art gelten als ersatzfähige Kosten, wenn der Vorsitzende des BIV dies schriftlich bestätigt. Angelaufene Kosten müssen bis zum - dem Zeitpunkt der Kostenentstehung folgenden - 30. Juni bzw. 31. Dezember des laufenden Jahres unter Vorlage des Originalbeleges geltend gemacht werden. Der letztmögliche Abrechnungstermin ist sechs Monate nach dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens. Anerkannte Kosten werden vom BIV innerhalb einer Frist von zwei Monaten ersetzt und auf das von der unterstützten Person angegebene Konto überwiesen.

4.
Verpflichtungen der unterstützten Person

Die unterstützte Person verpflichtet sich

-
den Vorstand über den Ausgang des Verfahrens unter Beifügung der behördlichen Entscheidung zu informieren;

-
den Mitgliedern des Vorstandes über alle Fragen im Zusammenhang mit dem Verfahren jederzeit Auskunft zu geben; 

-
den/die beauftragte/n Rechtsvertreter/in zu ermächtigen, dem Vorstand sämtliche Informationen über das Verfahren mitzuteilen;

-
sich vor allen wesentlichen Verfahrensschritten (z. B. vor der Ergreifung von Rechtsmitteln oder vor einem Wechsel des Rechtsvertreters) mit dem Vorstand zu beraten;

-
gewährte Unterstützungen bei einem groben Verstoß gegen die Bestimmungen des Unterstützungsvertrages (z. B. bei wesentlichen Fehlinformationen oder bei Unterlassung der Beratung mit dem Verein) auf Verlangen des Vorstandes dem Verein zurückzuerstatten;

-
gewährte Unterstützungen dem Verein auch ohne Aufforderung soweit zurückzuerstatten,  a) als ihr Kosten im Zusammenhang mit dem Verfahren auf Grund einer behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung ersetzt werden, oder b) sie von eingereichten (ordentlichen und außerordentlichen) Rechtsmitteln zurücktritt, ohne vorher Einvernehmen mit dem BIV hergestellt zu haben oder weil dies Gegenstand eines Vergleichs zwischen ihr und der gegnerischen Partei war;

-
den/die beauftragte/n Rechtsvertreter/in zu verpflichten, die Unterstützung des BIV im Falle des Kostenersatzes oder Vergleichs direkt an diesen rückzuerstatten;

-
gewährte Unterstützungen zurückzuzahlen, wenn ohne Zustimmung des Vereins vom unterstützten Verfahren zurückgetreten wird.

5.
Verlust des Anspruches der unterstützten Person

Die unterstützte Person verliert ihren Anspruch auf Förderung und ist verpflichtet, dem Verein die aufgrund dieses Vertrages bis zu diesem Zeitpunkt gewährten Förderungsbeiträge zurückzuzahlen, wenn sie - oder ihr Rechtsvertreter - einen der in Punkt 1 vereinbarten Verfahrensschritte unterlässt.

5a.
Dieses Vertragsangebot gilt bis           .

6.
Veröffentlichung von Daten

Die unterstützte Person stimmt der Veröffentlichung von Daten - auch personenbezogener - durch den Verein zu, soweit sie zur Darstellung des Unterstützungsfalles in der Öffentlichkeit notwendig sind.

Wien, 


Für den BIV:
Die unterstützte Person:

